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40 Das Note Kreuz,

ständen friedlich schlummerte, oder aus der

Hosentasche des Vaters oder der Brüder!
Läßt das Kind den Lutscher fallen, so stürzt

man ihm nach, hebt ihn aus dem Kot oder

aus dem Staub auf, recht oft, ohne ihn ab-

zuwischen, oder man tut wenigstens so, als

wischte man es ab und dann stößt man es

dem Kinde wieder in den Mund, Und dieses

blödsinnige Manöver wiederholt sich während
des ganzen Spazierganges und wird zu Hanse

fortgesetzt. Andere Eltern haben die schlechte

und kaum abzuleitende Gewohnheit, zuerst am

Lutscher zu saugen, bevor sie ihn dem Kind
in den Mund geben. Um Himmelswillen,
woher soll sich nun diese Gewohnheit erklären?

Und dabei gibt es noch unzählige Eltern,
denen es nicht einmal in den Sinn kommt,

daß sie damit den Kindern sehr gefährliche

Krankheiten übermitteln können. Aber nicht

nur die Eltern sündigen auf diese unverant-

wortliche Weise. Wie oft sieht man den Lut-
scher bei den Geschwistern von Mund zu
Mund wandern, wenn er nicht sogar bei

Freunden und Freundinnen zuerst einen Be-

such macht, die um den Kinderwagen des

armen Kindes versammelt sind, bevor er im

Mund des Säuglings verschwindet.

Es könnte noch gar vieles gegen den Gc-

brauch des Lutschers eingewendet werden,

allein wir wollen nicht länger werdein Jeder-

mann weiß, daß dieser Artikel verboten wer-
den müßte und daß die Eltern, die unver-

nünftig genug sind, sich dieses Instrumentes
für ihre Kinder zu bedienen, dafür auch nicht
den geringsten Entschuldigungsgrund haben.

Auf alle Fälle muß man wissen, daß die

Anwendung des Lutschers gegen die Hygienic
verstößt und daß derjenige, der ihr das Wort
spricht, einen schweren Fehler begeht. Solche
Leute tragen dann auch die Verantwortung
für den Fall, daß ihre Kinder eine der zahl-
reichen durch den Lutscher hervorgerufenen
Krankheiten bekommen sollten. Dann aller-
dings könnte die Reue zu spät kommen, sie

wird nicht imstande sein, die durch den lin-
verstand der Eltern erkrankten Kinder zu

heilen.
Wie gesagt, die vom Gesundheitsamte ein-

geführte Karte können wir nur begrüßen, in-
sofern sie die Saugslaschc betrifft; für den

Lutscher scheint sie uns aber geradezu eine

Ermutigung zu einer schlechten Gewohnheit

zu sein.

krcuikölipklsgekurls.

Infolge der gewaltigen Zunahme der Krankenpflegekurse sind die Rcglemeute, welche
diese Veranstaltungen betreffen, nur noch in sehr spärlicher Zahl vorhanden. Das Rote Kreuz
und der Zentralvorstand des Samariterbundes haben sich schon vor einiger Zeit mit der
Revision und Neugestaltung'dieser Reglements befaßt. Wir hoffen, den Vereinen in kurzer
Frist das neue Reglement wenigstens im Entwurf zustellen zu können. Bis dahin empfehlen
wir Geduld und Nachforschung nach gewiß noch vorhandenen älteren Exemplaren.

Isntrcillekretcirint.

5ür Zainciritsr.

Das Elektrizitätswerk Mühlcberg der bernischen Kraftwerke, das zurzeit 750 Arbeiter
beschäftigt, sucht einen tücktigsn soliden Zainciriter, der bei vorkommenden Unfällen die

erste Hülfe leisten kann. Anmeldungen sind zu richten an die Bauleitung in Mühleberg Mnuatt).

Druck und Expedition: Genosjenschafts-Buchdruckerei Bern (Neueugasse Z4).
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